
30 Straf proze ßordnung

wenn sie außerhalb der Hauptverhandlung ergehen, 
nach schriftlicher oder mündlicher Erklärung des 
Staatsanwalts erlassen.

§ 31

Begründung der Entscheidungen
(1) Durch ein Rechtsmittel anfechtbare Beschlüsse so

wie Beschlüsse, durch die ein Antrag abgelehnt wird, * 
sind mit Gründen zu versehen.

(2) Urteile sind stets zu begründen.

§ 32

Bekanntmachung der Entscheidungen
(1) Anwesenden werden die sie betreffenden Be

schlüsse durch Verkündung bekanntgemacht. Abwesen
den werden die sie betreffenden Beschlüsse zugestellt.

(2) Wird durch die Bekanntmachung der Entscheidung 
keine Frist in Lauf gesetzt, so genügt formlose Mittei
lung.

(3) Urteile sind stets zu verkünden und zuzustellen.
(4) Auf das Verfahren bei Zustellungen finden die 

Vorschriften der Zivilprozeßordnung über Zustellun
gen entsprechende Anwendung.

§ 33

Öffentliche Zustellung
(1) Kann eine Zustellung an einen Beschuldigten oder 

Angeklagten nicht in der vorgeschriebenen Weise im


